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Bedingungen zur Ausgabe von online

ausgegebenen VVS-Tickets

Erwerb

Bei bestimmten Verkehrsunternehmen des VVS ist ein Online-Kauf 
(z. B. Online-PrintTickets, HandyTickets) von bestimmten VVS-Tickets
möglich. Die Verkehrsunternehmen, die diesen Service anbieten bzw.
die Tickets, die über diesen Vertriebsweg angeboten werden, können
im Internet unter www.vvs.de eingesehen werden. Der Kauf und die
Nutzung von online gekauften Tickets unterliegen gesonderten Bedin-
gungen der ausgebenden Verkehrsunternehmen.

Nutzung

Online ausgegebene VVS-Tickets bedürfen zur Gültigkeit eines Kontroll-
mediums (siehe besondere Verkaufs-AGBs der ausgebenden VVS-
Verkehrsunternehmen).

TagesTickets als Online-PrintTicket sind nicht übertragbar und gelten am
bzw. im ausgewählten und aufgedruckten Geltungstag bzw. Gültig-
keitsbereich (Tarifzone(n)) nur in Verbindung mit einem amtlichen Licht-
bildausweis (z. B. Reisepass, Personalausweis; keine Ausweise in 
diesem Sinne sind z. B. Krankenversichertenkarte, Schülerausweis,
Studentenausweis) für die auf dem Ticket angegebene Person. Bei
GruppenTagesTickets muss die auf dem Ticket angegebene Person
stets mitfahren.

StudiTickets als Online-PrintTicket gelten, soweit eine besondere Ver-
einbarung mit einer Hochschule besteht, nur in Verbindung mit einem
gültigen Studierendenausweis. Das ausgebende Verkehrsunterneh-
men behält sich vor, Inhabern von zu Unrecht erworbenen Studi-Tickets
den Differenzbetrag von bis zu sechs entsprechenden MonatsTickets
Jedermann in Rechnung zu stellen.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, für eine ausreichende Hard-
und Softwareausstattung zu sorgen, mit der Online-PrintTickets herun-
tergeladen und – schwarz-weiß oder farbig – ausgedruckt werden kann.
Die Tickets sind so auszudrucken, dass alle Angaben vollständig und
einwandfrei lesbar sowie überprüfbar sind. Insbesondere sind die
Tickets in Original-größe auszudrucken. Online-PrintTickets müssen bei
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Fahrtantritt ausgedruckt sein und sind ungültig, wenn sie nur in elektro-
nischer Form (z. B. auf einem Smartphone oder einem Notebook) 
vorgezeigt werden können.

HandyTickets gelten nur in Verbindung mit einem beim Kauf anzuge-
benden Kontrollmedium (z. B. Personalausweis, Kreditkarte). Handy-
Tickets müssen vor Antritt der Fahrt gelöst werden. EinzelTickets als
HandyTicket gelten zum sofortigen Fahrtantritt. Der Fahrgast ist
während der gesamten Fahrt für die Betriebsbereitschaft des Handys
verantwortlich. Die Bedienung des Handys nimmt der Nutzer vor. Das
Prüfpersonal kann jedoch die Aushändigung des Handys und des Kon-
trollmediums zu Prüfzwecken in Anwesenheit des Nutzers verlangen.
Kann der Erwerb oder der Nachweis des Tickets wegen Handyver-
sagens nicht erbracht werden, (z. B. leerer Akku, technische Störung),
wird dies zunächst als Fahrt ohne gültiges Ticket gewertet. Das erhöhte
Beförderungsentgelt ermäßigt sich auf 5,00 €, wenn der Fahrgast inner-
halb einer Woche nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung
Inhaber eines gültigen HandyTickets war.

Erstattung

Online-PrintTickets bzw. HandyTickets können nicht zurück gegeben,
widerrufen oder storniert werden, da diese mehrfach ausgedruckt 
werden  bzw. auf verschiedenen Endgeräten vorhanden sein können
und sofort zur Nutzung gültig sein können. Eine Erstattung von Beför-
derungsentgelt bei nicht oder nur teilweiser Nutzung von online erwor-
benen Tickets ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für einen
Umtausch von online erworbenen Tickets. Im Übrigen gilt §10 (1) der
Beförderungsbedingungen.

Weitere Bestimmungen

Darüber hinaus gelten für die online ausgegebenen Tickets die Bestim-
mungen des VVS-Gemeinschaftstarifs in ihrer jeweils gültigen Fassung.

– 84 –


